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Die Eigentümer-
versammlung der
WEG in Zeiten der
Pandemie
Zahlreiche landesrechtliche Vorschriften
zum Infektionsschutz bestimmen, dass an
WEG-Versammlungen ab einer bestimm-
ten Teilnehmeranzahl nur Geimpfte und
Genesene teilnehmen dürfen. In manchen
Fällen wird sogar zusätzlich ein aktueller
(negativer) Corona-Test gefordert.

Einige Verwaltungen raten demzufolge
zurzeit von der Durchführung von Eigentü-
merversammlungen ab. Zu groß sei das Ri-
siko, dass Ungeimpfte oder Personen ohne
aktuellen Test die Beschlüsse anfechten.

Das Amtsgericht München hat hierzu am
06.12.2021 unter dem Aktenzeichen 1293
C 19127/21 im Wege eines Beschlusses
entschieden, dass es der Durchführung ei-
ner Eigentümerversammlung nicht entge-
gensteht, dass nach landesrechtlichen Vor-
schriften nur Geimpfte und Genesene mit
negativem Corona-Test teilnehmen dürfen.

Die Richter haben sich klar dahingehend
positioniert, dass derjenige, der sich ei-
genverantwortlich gegen eine Impfung
entscheidet, auf unabsehbare Zeit zu ak-
zeptieren hat, nicht an einer Eigentümer-
versammlung teilnehmen zu dürfen.
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